
         Stand Sommer 2025 

 

Mitteilungspflicht bei Verwendung elektronischer Aufzeichnungssysteme 

§ 146a AO 
 

 

Das Bundesfinanzministerium (BMF) teilt mit, dass ab 2025 die Pflicht besteht, den 

Einsatz oder die Außerbetriebnahme elektronischer Registrierkassen mit einer 
zertifizierten technischen Sicherheitseinrichtung sowie den Einsatz oder die Außer-
betriebnahme eines EU-Taxameters oder Wegstreckenzählers dem Finanzamt 

elektronisch mitzuteilen. Hierdurch soll das Finanzamt Kenntnis darüber erlangen, 
welche elektronischen Aufzeichnungssysteme, die mit einer zertifizierten 

technischen Sicherheitseinrichtung versehen sind, der Unternehmer in welchen 
Zeiträumen in seinen Betriebsstätten einsetzt. 

Hintergrund: Elektronische Registrierkassen und PC-Kassen müssen grundsätzlich 
mit einer sog. zertifizierten technischen Sicherheitseinrichtung ausgestattet sein, 
die eine Manipulation verhindern soll. Entsprechendes gilt für EU-Taxameter und 

Wegstreckenzähler, die vergleichbare Sicherheitsmodule enthalten. Der Gesetz-
geber hat bereits geregelt, dass Unternehmer eine Mitteilungsverpflichtung über 

den Einsatz oder die Verwendung derartiger Systeme erfüllen müssen; bislang war 
diese Mitteilungspflicht jedoch ausgesetzt, weil noch kein Verfahren zur 
elektronischen Übermittlung der Mitteilung eingerichtet war. 

Ab dem 1.1.2025 wird die Mitteilungspflicht nun umgesetzt.  
 

Die anzugebenden Daten entnehmen Sie bitte angehängter Ausfüllanleitung. 

 
Für die Mitteilung gelten folgende Fristen: 
 Ist das elektronische Aufzeichnungssystem (einschließlich EU-Taxameter 

und Wegstreckenzähler) vor dem 1.7.2025 angeschafft worden, muss die 
Mitteilung bis zum 31.7.2025 erfolgen. 

 Wird das elektronische Aufzeichnungssystem ab dem 1.7.2025 angeschafft, 
muss die Mitteilung innerhalb eines Monats nach Anschaffung erfolgen. 

 Wird ein elektronisches Aufzeichnungssystem, welches dem Finanzamt 

gemeldet worden ist, ab dem 1.7.2025 außer Betrieb genommen, ist dies 
ebenfalls dem Finanzamt innerhalb eines Monats nach Außerbetriebnahme 

mitzuteilen. 
 Ist das elektronische Aufzeichnungssystem vor dem 1.7.2025 endgültig 

außer Betrieb genommen worden, muss dies nur dann mitgeteilt werden, 
wenn die Anschaffung dem Finanzamt bereits mitgeteilt worden ist. 

 

Hinweis: Die Mitteilungspflicht gilt auch dann, wenn das elektronische Au-
fzeichnungssystem (einschließlich Taxameter und Wegstreckenzähler) gemietet 

oder geleast worden ist, also nicht im Eigentum des mitteilungspflichtigen Unter-
nehmers steht. 
 

Die Mitteilung kann über ein eigenes Elster-Zertifikat direkt ans 
Finanzamt übermittelt werden, sofern Sie die Meldung selbst erstellen 

wollen. 
 



Sofern wir die Meldung ans Finanzamt für Sie übernehmen sollen, teilen 

Sie uns dies bitte bis spätestens 16.07.2025 mit und legen uns hierzu die 
Daten Ihres Kassenherstellers lt. beiliegender Ausfüllanleitung voll-

ständig vor. 
 
In Fällen der Anschaffung oder Außerbetriebnahme ab dem 01.07.2025 

teilen Sie uns innerhalb 10 Tagen nach der Anschaffung oder 
Außerbetriebnahme mit, ob wir die Meldung für Sie übernehmen soll, 

damit die Monatsfrist gewahrt werden kann. 
 
Wir bieten Ihnen die Meldung pro Betriebsstätte für pauschal 100 € zzgl. 

USt an.  
 

Sofern aufwendige Rückfragen nötig sind, behalten wir uns vor, diese 
zusätzlich abzurechnen. 


